Beschlüsse zu Jahresversammlungen und Vorstandssitzungen !

Beschluß Jahreshauptversammlung 1997

Einführung von 10 Pflichtstunden im Jahr pro Mitglied zum Werterhalt, Wartung und Pflege

· ausgenommen sind

· Fördermitglieder

· Kinder unter 14 Jahre

Jugendliche ab 15 Jahre können mit Zustimmung der Eltern 5 Stunden leisten

Für jede nicht geleistete Pflichtstunde sind 10 DM an den OV zu entrichten.

· Dieser Beschluß wurde zur Jahreshauptversammlung 1999 nochmals bestätigt. 

Beschluß Vorstandssitzung 11.12.1997

folgende Arbeiten gelten als Pflichtstunden

· Lehrkrafttätigkeit in der Aus – und Weiterbildung

· Einsatz als SEG Mitglied oder Mitglied des Wasserrettungszuges direkt für den OV

· Materialhaltung, Wartung und Pflege der Technik und Ausrüstung

· Reinigung und Ausbau der Vereinsräume

· Inventuren

· Behördengänge für den Ortsverein

· Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen des OV

· Sammlungen für den Ortsverein

· Vor - und Nachbereitung von Wettkämpfe (außer Training)

· Vorstandsarbeit

· folgende Tätigkeiten gelten nicht als Pflichtstunden

· direkte Teilnahme am Laternenfest

· Einsatztätigkeit mit Entgeldzahlung

· Übungstauchgänge  / Weiterbildungslehrgänge der SEG

Beschluß zur Jahreshauptversammlung 18.03.1998

Beitragsrückstände von einem Jahr werden zweimal (im 3.Quartal und 4.Quartal des Folgejahres) schriftlich angemahnt. Nach dieser zweimaligen Mahnung erfolgt mit dem 3. Schreiben der Ausschluß aus dem Ortsverein.

Beschluß Vorstandssitzung 05.07.1999

Fördermitglieder unterstützen den Ortsverein durch ideelle und materielle Leistungen und Zuwendungen. Als unter Grenze der materiellen Zuwendung wird der Jahresbeitrag eines aktiven Mitgliedes festgelegt. 

Aus – und Weiterbildungen im Bereich der DRK – und Wasserwachtausbildung sind zu gleichen Konditionen, wie bei aktiven Mitgliedern möglich. Eine Fachdienstausbildung ist nicht möglich.

Diese Veränderung tritt ab dem 05.07.1999 in Kraft, und gilt für neu aufgenommenen Fördermitglieder.

Beschluß Vorstandssitzung

Einsatzgelder werden nur gezahlt, wenn die Pflichtstunden geleistet werden.

